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Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen 
 impressum 



 

 PRÄAMBEL 
 
Das Recht auf Information, auf freie Meinungsäusserung und auf Kritik ist ein grundlegendes Men-
schenrecht. 
 
Journalistinnen und Journalisten sichern den gesellschaftlich notwendigen Diskurs. Aus dieser Verpflich-
tung leiten sich ihre Pflichten und Rechte ab. 
 
Die Verantwortlichkeit der Journalistinnen und Journalisten gegenüber der Öffentlichkeit hat den Vorrang 
vor jeder anderen, insbesondere vor ihrer Verantwortlichkeit gegenüber ihren Arbeitgebern und gegen-
über staatlichen Organen. 
 
Die Journalistinnen und Journalisten auferlegen sich freiwillig die bei der Erfüllung ihrer Informati-
onsaufgabe einzuhaltenden Regeln; diese sind in der nachstehenden Erklärung der Pflichten der Journa-
listinnen und Journalisten festgelegt. 
 
Um die journalistischen Pflichten in Unabhängigkeit und in der erforderlichen Qualität erfüllen zu können, 
braucht es entsprechende berufliche Rahmenbedingungen; diese sind Gegenstand der anschliessenden 
Erklärung der Rechte der Journalistinnen und Journalisten. 
 
Journalistinnen und Journalisten, welche dieser Bezeichnung würdig sind, halten es für ihre Pflicht, die 
Grundsätze dieser Erklärung getreulich zu befolgen. In Anerkennung der bestehenden Gesetze jedes 
Landes nehmen sie in Berufsfragen nur das Urteil ihrer Berufskolleginnen und -kollegen, des Presserates 
oder ähnlich legitimierter berufsethischer Organe an. Sie weisen dabei insbesondere jede Einmischung 
einer staatlichen oder irgendeiner anderen Stelle zurück. Es entspricht fairer Berichterstattung, zumin-
dest eine kurze Zusammenfassung der Stellungnahmen des Presserates zu veröffentlichen, die das eige-
ne Medium betreffen. 

  

 ERKLÄRUNG DER PFLICHTEN DER JOURNALISTINNEN UND JOURNALISTEN 
 
Die Journalistinnen und Journalisten lassen sich bei der Beschaffung, der Auswahl, der Redaktion, der In-
terpretation und der Kommentierung von Informationen, in Bezug auf die Quellen, gegenüber den von 
der Berichterstattung betroffenen Personen und der Öffentlichkeit vom Prinzip der Fairness leiten. Sie 
sehen dabei folgende Pflichten als wesentlich an: 
 
1. Sie halten sich an die Wahrheit ohne Rücksicht auf die sich daraus für sie ergebenden Folgen und 
lassen sich vom Recht der Öffentlichkeit leiten, die Wahrheit zu erfahren. 

2. Sie verteidigen die Freiheit der Information, die sich daraus ergebenden Rechte, die Freiheit des 
Kommentars und der Kritik sowie die Unabhängigkeit und das Ansehen ihres Berufes. 

3. Sie veröffentlichen nur Informationen, Dokumente, Bilder, und Töne deren Quellen ihnen bekannt 
sind. Sie unterschlagen keine wichtigen Elemente von Informationen und entstellen weder Tatsachen, 
Dokumente, Bilder und Töne noch von anderen geäusserte Meinungen. Sie bezeichnen unbestätigte Mel-
dungen, Bild -und Tonmontagen ausdrücklich als solche. 

4. Sie bedienen sich bei der Beschaffung von Informationen, Tönen, Bildern und Dokumenten keiner 
unlauteren Methoden. Sie bearbeiten nicht oder lassen nicht Bilder bearbeiten zum Zweck der irrefüh-
renden Verfälschung des Originals. Sie begehen kein Plagiat. 

5. Sie berichtigen jede von ihnen veröffentlichte Meldung, deren materieller Inhalt sich ganz oder 
teilweise als falsch erweist. 

6. Sie wahren das Redaktionsgeheimnis und geben die Quellen vertraulicher Informationen nicht preis. 

7. Sie respektieren die Privatsphäre der einzelnen Personen, sofern das öffentliche Interesse nicht das 
Gegenteil verlangt. Sie unterlassen anonyme und sachlich nicht gerechtfertigte Anschuldigungen. 

8. Sie respektieren die Menschenwürde und verzichten in ihrer Berichterstattung in Text, Bild und Ton 
auf diskriminierende Anspielungen, welche die ethnische oder nationale Zugehörigkeit, die Religion, das 
Geschlecht, die sexuelle Orientierung, Krankheiten sowie körperliche oder geistige Behinderung zum Ge-
genstand haben. Die Grenzen der Berichterstattung in Text, Bild und Ton über Kriege, terroristische Ak-
te, Unglücksfälle und Katastrophen liegen dort, wo das Leid der Betroffenen und die Gefühle ihrer Ange-
hörigen nicht respektiert werden. 



9. Sie nehmen weder Vorteile noch Versprechungen an, die geeignet sind, ihre berufliche  Unab-
hängigkeit und die Äusserung ihrer persönlichen Meinung einzuschränken. 

10. Sie vermeiden in ihrer beruflichen Tätigkeit als Journalistinnen und Journalisten jede Form von 
kommerzieller Werbung und akzeptieren keinerlei Bedingungen von Seiten der Inserentinnen und Inse-
renten. 

11. Sie nehmen journalistische Weisungen nur von den hierfür als verantwortlich bezeichneten Mit-
gliedern ihrer Redaktion entgegen, und akzeptieren sie nur dann, wenn diese zur Erklärung der Pflichten 
der Journalistinnen und Journalisten nicht im Gegensatz stehen. 

  

 ERKLÄRUNG DER RECHTE DER JOURNALISTINNEN UND JOURNALISTEN 
 
Damit die Journalistinnen und Journalisten die von ihnen übernommenen Pflichten erfüllen können, müs-
sen sie zum mindesten folgende Rechte beanspruchen können:  
 
a. Sie haben freien Zugang zu allen Informationsquellen und die Freiheit zur unbehinderten Ermitt-

lung aller Tatsachen, die von öffentlichem Interesse sind; die Geheimhaltung öffentlicher oder pri-
vater Angelegenheiten kann dabei den Journalistinnen und Journalisten gegenüber nur in Ausnah-
mefällen und nur mit klarer Darlegung der Gründe geltend gemacht werden. 

 
b. Sie dürfen nicht veranlasst werden, beruflich etwas zu tun oder zu äussern, was den Berufs-

grundsätzen oder ihrem Gewissen widerspricht. Aus dieser Haltung dürfen ihnen keinerlei Nachtei-
le erwachsen. 

 
c. Sie dürfen jede Weisung und jede Einmischung zurückweisen, die gegen die allgemeine Linie ihres 

Publikationsorgans verstossen. Diese allgemeine Linie muss ihnen vor ihrer Anstellung schriftlich 
mitgeteilt werden; ihre einseitige Änderung oder Widerrufung ist unstatthaft und stellt einen Ver-
tragsbruch dar. 

 
d. Sie haben Anspruch auf Transparenz über die Besitzverhältnisse ihres Arbeitgebers. Sie müssen 

als Mitglied einer Redaktion vor jeder wichtigen Entscheidung die Einfluss auf den Gang des Un-
ternehmens hat, rechtzeitig informiert und angehört werden. Die Redaktionsmitglieder sind insbe-
sondere vor dem definitiven Entscheid über Massnahmen zu konsultieren, welche eine grundle-
gende Änderung in der Zusammensetzung der Redaktion oder ihrer Organisation zur Folge haben. 

 
e. Sie haben Anspruch auf eine angemessene berufliche Aus- und Weiterbildung. 
 
f. Sie haben Anspruch auf eine klare Regelung der Arbeitsbedingungen durch einen Kollektivvertrag. 

Darin ist festzuhalten, dass ihnen durch ihre Tätigkeit in den Berufsorganisationen keine per-
sönlichen Nachteile entstehen dürfen. 

 
g. Sie haben das Recht auf einen persönlichen Anstellungsvertrag, der ihnen ihre materielle und mo-

ralische Sicherheit gewährleisten muss. Vor allem soll durch eine angemessene Entschädigung ih-
rer Arbeit, die ihrer Funktion, ihrer Verantwortung und ihrer sozialen Stellung Rechnung trägt, ihre 
wirtschaftliche Unabhängigkeit als Journalistinnen und Journalisten sichergestellt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese “Erklärung“ wurde an der konstituierenden Sitzung des Stiftungsrats der Stiftung 
Schweizer Presserat vom 21. Dezember 1999 verabschiedet und an der Stiftungsratssitzung 
vom 5. Juni 2008 revidiert. 
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